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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.05.1930

Norm

DSt 1872 §2 F

Rechtssatz

Ein Rechtsanwaltsanwärter darf Aufträge seines Chefs, die gegen die Berufsp5ichten oder gegen die Ehre und das

Ansehen des Standes verstoßen, nicht ausführen.
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